
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/9/17 2007/12/0144
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.2008

Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

68/01 Behinderteneinstellung

Norm

AVG §1;

BEinstG §7l Abs1 idF 2005/I/082;

B-VG Art83 Abs2;

Rechtssatz

Aus einer allfälligen Verletzung einer Mitwirkungsp icht an einem Schlichtungsverfahren gemäß § 7l Abs. 1 BEinstG ist

eine relevante Verletzung von Verfahrensvorschriften (des Ruhestandsversetzungsverfahrens) ebenso wenig

ersichtlich wie eine mit der Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter geltend gemachte Unzuständigkeit des

beim Vorstand der Österreichischen Post Aktiengesellschaft eingerichteten Personalamtes.
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